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MITTEILUNG ÜBER DIE EINBERUFUNG EINER AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG  
DER AKTIONÄRE DER GESELLSCHAFT 

 
 

Luxemburg, 15. November 2023 
 
Sehr geehrte Anteilseignerin, sehr geehrter Anteilseigner, 
 
der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) freut sich, Sie zu einer außerordentlichen 
Hauptversammlung der Anteilseigner (die „Versammlung“) einzuladen, die am 29. November 2023 um 
14:00 Uhr (Ortszeit in Luxemburg) in 2, Place de l’Hôtel de Ville, L-9087 Ettelbruck, Großherzogtum 
Luxemburg, stattfindet, um über eine Satzungsänderung der Gesellschaft (die „Satzung“) zu beraten und 
abzustimmen, wie in der folgenden Tagesordnung (die „Tagesordnung“) dargelegt: 
 

TAGESORDNUNG 
 

1. Änderungen an Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft, um (i) die Ausgabe von Bruchteilen von 
Anteilen ohne Beschränkung der Anzahl der Dezimalstellen zu ermöglichen und (ii) die Auflegung von 
Teilfonds und/oder Anteilen mit unbegrenzter oder begrenzter Laufzeit zu ermöglichen. 
 

2. Änderungen an Artikel 6 der Satzung der Gesellschaft zur Harmonisierung der Verwendung definierter 
Begriffe.  
 

3. Änderungen an Artikel 28 der Satzung der Gesellschaft zur Klärung der Bedingungen, unter denen 
Teilfonds und/oder Anteilsklassen vom Verwaltungsrat der Gesellschaft liquidiert werden können. 
 

QUORUM UND ABSTIMMUNGSVORAUSSETZUNGEN 
 
Gemäß der Satzung und dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften muss bei der 
Versammlung ein Quorum von mindestens fünfzig Prozent (50 %) der ausgegebenen Aktien vertreten sein, 
um über die Tagesordnungspunkte zu entscheiden, und es ist eine Mehrheit von zwei Dritteln (2/3) der gültig 
abgegebenen Stimmen erforderlich, um einen Beschluss über diese Angelegenheiten zu anzunehmen.  
 
Wird das vorstehend genannte Quorum bei der ersten Einberufung der Versammlung nicht erreicht, beruft der 
Vorstand die Versammlung mit derselben Tagesordnung erneut ein. Bei einer solchen zweiten Einberufung 
der Versammlung ist kein Quorum erforderlich, aber die vorstehend genannte Mehrheitserfordernis bleibt 
unverändert.  
 
STICHTAG 
 
Das Quorum und die Mehrheit bei der Versammlung werden anhand der um Mitternacht (Luxemburger Zeit) 
des fünften Luxemburger Geschäftstages vor der Hauptversammlung (der „Stichtag“) emittierten und 
ausstehenden Anteile ermittelt. Die Rechte eines Anteilseigners zum Besuch und der Abstimmung (bei) der 
Versammlung werden anhand der durch diesen Anteilseigner am Stichtag gehaltenen Anteile festgelegt. 
 
 



 
ABSTIMMMODALITÄTEN 
 
Wenn Sie nicht persönlich teilnehmen können, können Sie von einer beliebigen Person vertreten werden, 
indem Sie das beigefügte Vollmachtsformular in Anhang 1 unterzeichnen und per E-Mail an  
proxies-Luxembourg@amundi.com, per Fax an +352/26 86 80 99 oder per Post zurücksenden, z. Hd.: Amundi 
Luxembourg, Legal department, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg.   
 
Wenn Sie an der AHV persönlich teilnehmen möchten, teilen Sie uns das bitte spätestens zwei 
Geschäftstage vor der Versammlung mit. 
 
Wenn Sie nicht an der außerordentlichen Hauptversammlung teilnehmen können, senden Sie uns bitte, 
wie im Vollmachtsformular erwähnt, das entsprechende Vollmachtsformular ordnungsgemäß 
ausgefüllt, unterzeichnet und datiert zurück. Das Vollmachtsformular muss spätestens zwei 
Geschäftstage vor der Versammlung bei der Gesellschaft eingehen.  
 
Wenn Sie nicht der eingetragene Anteilseigner sind und über einen Finanzintermediär Anteile an der 
Gesellschaft halten: Wenn Sie bezüglich dieser Mitteilung Maßnahmen ergreifen möchten oder Fragen 
haben, wenden Sie sich bitte an den Finanzbroker oder Vermittler, über den Sie Ihre Anteile erworben haben. 
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Anweisungen (gegebenenfalls) rechtzeitig an Ihren Finanzbroker oder 
Vermittler weitergeleitet werden, damit dieser die notwendigen Vorkehrungen treffen kann, um sicherzustellen, 
dass die Vollmachtsformulare fristgerecht bei der Gesellschaft eingehen. 
 
Eine Kopie der aktualisierten Satzung steht zur Einsichtnahme zur Verfügung und ist am Sitz der Gesellschaft 
kostenlos erhältlich. 
 
Darüber hinaus sind der aktuelle Prospekt und die Basisinformationsblätter der Gesellschaft auf Anfrage 
kostenlos und auf Wunsch in Papierform bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle Société 
Générale Vienna Branch, Prinz-Eugen-Strasse 8-10/5/TOP 11, A-1040 Vienna, Austria erhältlich. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Der Verwaltungsrat 
  

mailto:proxies-Luxembourg@amundi.com


Anhang 1: Vollmachtsformular 
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